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ERSATZERKLÄRUNG FÜR EINE NOTORIETÄTSURKUNDE ZUR 
ÜBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN KOPIE UND ORIGINALDOKUMENT   
(Artikel 19 und 47 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. 

Dezember 2000)  

Diese Ersatzerklärung kann der öffentlichen Verwaltung sowie allen Trägern öffentlicher Dienste vorgelegt werden. 

 
Ich, _______________________________________________________________________________________________, 
                                                     (Familienname)                                                          (Vorname) 
geboren in _______________________________________________________ (________), am _____________________, 
                   (Geburtsgemeinde oder, falls im Ausland geboren, Herkunftsland angeben)   (Provinz) 
wohnhaft in _________________________________________________________________________ (______________), 
                                                        (Wohnsitzgemeinde)                                                                                    (Provinz)        
________________________________________________________________________________ Nr. _______________,  
                                                                            (Straße) 
 
bin mir der strafrechtlichen Folgen im Falle von nicht wahrheitsgetreuen Erklärungen und Falschaussagen in Urkunden gemäß 
Artikel 76 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 bewusst und 

 

ERKLÄRE HIERMIT: 

 

dass die beiliegende Kopie des BEFUNDES DES ÄRZTEKOLLEGIUMS, ausgestellt vom Südtiroler Sanitätsbetrieb 

_______________________________am ___________________ , dem Original entspricht. 

 

 

 

Ort und Datum 
 
 

……………………………………………. 

DER/DIE ERKLÄRENDE 
 
 

……………………………………………. 

 

Im Sinne von Artikel 38 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 muss die Erklärung vom 
Erklärenden bzw. von der Erklärenden in Anwesenheit des zuständigen Beamten bzw. der zuständigen Beamtin unterzeichnet 
werden. Ansonsten kann sie zu Hause unterzeichnet und mit einer nicht beglaubigten Fotokopie eines Personalausweises 
des/der Erklärenden an das zuständige Amt per Fax, über eine/n Beauftragte/n oder per Post geschickt werden. 
 
Gemäß Artikel 10 des Gesetzes Nr. 675/1996 wird darauf hingewiesen, dass diese Daten ausschließlich für die gesetzlich 
vorgesehenen Zwecke anzugeben sind und nur in diesem Sinne verwendet werden.  

 

 


